
Mitgliederversammlung der Klettgeno e.G. am 26.06.2024 in der	
Gemeindehalle Grießen	

TOP 6: Berichte	

a) des Aufsichtsrates 	

Wer ist der Aufsichtsrat?	

• Susanne Göbelbecker, Geißlingen	
• Axel Schaub, Dettighofen	
• Thomas Bomans, Erzingen	

Und was sind eigentlich seine Aufgaben?	

§ 6 Aufsichtsrat 
1. Der Aufsichtsrat bzw. der/die Bevollmächtigte der Generalversammlung 
wird auf die Dauer von drei Jahren von der Generalversammlung gewählt. 
Die Amtsperiode endet mit Ablauf der nächsten Generalversammlung, die 
nach dem Ende der Amtsperiode stattfindet. Die Mitgliederversammlung 
kann eine höhere Anzahl von Aufsichtsräten beschließen 
. 
2. Er überwacht und berät die Leitung der Genossenschaft. 
 
3. Er berichtet der Generalversammlung. 
 
4. Sofern ein Aufsichtsrat besteht, kann er sich eine Geschäftsordnung 
geben, die von der Generalversammlung zu beschließen ist. 
 
5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Der Aufsichtsrat kann 
schriftlich, telefonisch und auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung widerspricht. 
 
6. Die Generalversammlung bestimmt die Vergütung des Aufsichtsrates.	



• Und wie machen die Aufsichtsräte das denn jetzt konkret?	

Irgendwie ungewöhnlich, jedenfalls wenn man das mit etablierten 
Genossenschaften vergleicht, denn	

• Wir tagen in der Regel nicht allein (also nur der Aufsichtsrat)	

Sondern	

• Wir haben als neue, junge und erste 
Regionalentwicklungsgenossenschaft in Baden-Württemberg gemeinsam 
einen anderen Weg gewählt:	

• Wir haben den sogenannten „jour-Fixe“ gegründet	

Dabei treffen sich	

• Der Vorstand – also Kathrin Kern und Joachim Netzhammer	
• Die Sprecher/innen unserer Arbeitsgruppen	

AG Bau: Sprecher Bernhard Kern	
AG Marketing: Sprecherin Nicole Netzhammer	
AG Konzept + Gastro: Sprecherin Jeanette Banholzer 	
AG Steuer + Finanzen: Sprecher Franz Rutschmann	
AG Jugend: n.n.	
AG Events: 	

Und 	
• Der Aufsichtsrat	

Sowie 	

• eingeladene Fachleute wie	

Architekt Peter Schanz, Hohentengen 	

Oder 	

Unser Steuerberater Stefan Schmidle, Grießen	



Und dann wird gemeinsam über 	

• die anstehenden Aufgaben	
• Ziele	
• die dafür notwendige Struktur und Organisation	
• die dabei entstehenden Kosten und deren mögliche Finanzierung	
• die dafür notwendige Fachberatung und Expertise	
• die angemessene und notwendige Öffentlichkeitsarbeit und das 

Marketing	
• die Einbindung in die Gemeinde und die Region	

diskutiert und debattiert.	

Dabei geht es durchaus auch mal zwei Schritte voran und dann wieder auch 
einen Schritt zurück	

Das ist phasenweise sehr anstrengend und auch zeitintensiv	

Aber nie langweilig!	

Was uns als Aufsichtsrat immer wichtig war und ist:	

• Es geht fair und wertschätzend unter uns – also den Mitgliedern des jour 
Fixe – zu (also meistens)	

• Wir erarbeiten Dinge gemeinsam, stimmen dann eindeutig und gut 
protokolliert ab	

• Der Aufsichtsrat beschließt den Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 
(unser besonderer Dank gilt dabei unserem Finanzfachmann Franz 
Rutschmann!)	

• Und was bringt die Zukunft in Hinsicht auf unsere Zusammenarbeit?	

Das haben wir in der Geschäftsordnung des Vorstandes bereits geregelt	

§ 9 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat
(1) Der Vorstand bereitet die in gemeinsamer Sitzung mit dem Aufsichtsrat zu 

behandelnden Angelegenheiten vor. 

(2) Es sollten mindestens 2 Sitzungen pro Kalenderjahr stattfinden. Zu Beginn des 
Jahres wird die Haushaltsplanung samt Investitions- und ggf. Stellenplan 



vorgestellt und vom Aufsichtsrat genehmigt, soweit dieser ein mindestens 
ausgeglichenes Ergebnis vorweist. Zur Jahresmitte wird der geprüfte 
Jahresabschluss des Vorjahres vorgelegt; im Herbst soll im Rahmen einer Klausur 
über die kurz- und mittelfristigen Strategien der KlettGeno beraten werden. 

(3) Über die Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen werden von der 
schriftführenden Person Niederschriften angefertigt, die, außer von ihr und dem 
bzw. der Vorsitzenden des Aufsichtsrates auch von einem Vorstandsmitglied zu 
unterschreiben sind.

Der Vorstand führt die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse durch.	

Aber zunächst – so sind wir gemeinsam überzeugt – ist die Runde im „jour fixe“ 
die richtige Form der Zusammenarbeit unserer jungen und strukturell auch 
noch zusammenwachsenden Regionalentwicklungsgenossenschaft „Klettgeno 
e.G.“	

Wir bedanken uns für Eure Aufmerksamkeit!	

Gez.	
Susanne Göbelbecker             Axel Schaub                          Thomas Bomans


